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24.03.2021 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Bereits in der Sitzung des Stadtrates am 24.02.2021 berichtete die Verwaltung über die rechtlichen 
und tatsächlichen Rahmenbedingungen zur Einführung eines Online-Streaming-Dienstes. 

Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel kann derzeit mit der angedachten Probephase noch nicht 
begonnen werden. Um jedoch bereits die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung eines 
Streaming-Dienstes zu schaffen, schlägt die Verwaltung eine entsprechende Änderung der Geschäfts-
ordnung, konkret des § 24 Abs. 3, vor.

Damit ist noch keine Festlegung zur Einführung eines Online-Streamings verbunden. Hierzu bedarf es 
– unabhängig von der Schaffung des hierzu notwendigen rechtlichen Rahmens in der Geschäftsord-
nung – eines gesonderten Beschlusses des Stadtrates. Hierbei wären dann neben der Finanzierung auch 
noch die konkreten Rahmenbedingungen des Streamings (z.B. Rednerpult mit Mikrofon und fester 
Kameraeinstellung oder so genannte Dome-Kamera mit flexibler Ausrichtung auf den jeweiligen Red-
nerplatz – mit entsprechend höheren Kosten, Übertragung nur aus Vollsitzungen oder auch aus Sena-
ten, Festlegung eines Probezeitraums etc.) zu definieren. 

Ergänzend soll an dieser Stelle noch einmal auf die in der letzten Sitzung des Stadtrates am 
24.02.2021 mündlich aufgeworfenen Fragen zum Datenschutz rund um das Online-Streaming einge-
gangen werden:

Zwingende datenschutzrechtliche Voraussetzung für das Online-Streaming ist, dass die Stadtratsmit-
glieder, die Mitarbeiter*innen der Verwaltung und ggfs. weitere Personen, die an der Sitzung teilneh-
men, ihre Zustimmung zu einer Bild- und Tonaufzeichnung für das Online-Streaming erteilt haben 
(ein Muster für eine solche Einwilligungserklärung war bereits der Sitzungsvorlage für die Sitzung 
24.02.2021 als Anlage beigefügt). 

Dabei sind die betroffenen Personen darauf hinzuweisen, dass bei einer Übertragung im Internet Bild 
und Ton weltweit von einem unbegrenzten Kreis von Personen abgerufen, aufgezeichnet, unter Um-
ständen verändert und ausgewertet werden können und die weitere Verwendung dieser Aufnahmen 
nicht abzusehen ist (Grundsatz der informierten Einwilligung).
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Eine grundsätzlich erteilte Zustimmung kann - auch kurzfristig in einer Sitzung - wieder zurückge-
nommen werden. Liegt eine Einverständniserklärung nicht vor oder wurde diese zurückgenommen, so 
sind im betreffenden Fall Bild- und Tonaufzeichnungen zu unterlassen bzw. zu unterbrechen. 

Zuschauer dürfen generell nicht gefilmt werden, oder müssen zumindest unkenntlich gemacht werden. 

Zudem ist aus Sicht des Bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten das Archivieren von Sitzungs-
aufzeichnung in einer Mediathek o. ä. unzulässig.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat nimmt den Sitzungsvortrag zur Kenntnis.

2. Der Stadtrat beschließt nach Art. 45 der Gemeindeordnung folgende Änderung der Geschäftsord-
nung des Stadtrates Bamberg:

§ 24
Öffentliche Sitzungen

(3) „Ton- und Bildaufzeichnungen vor Eröffnung der Sitzung sind nur der Presse in Aus-
übung ihres öffentlichen Auftrages gestattet. Ton- und Bildaufnahmen während der lau-
fenden öffentlichen Sitzung dürfen nur durch die hierfür befugten Personen in Ausübung 
ihres öffentlichen Auftrages gefertigt werden. Dies gilt nicht, wenn das betroffene Stadt-
ratsmitglied, städtische Bedienstete oder sonstige Teilnehmer/innen von Sitzungen einer 
Aufzeichnung widersprechen. Das Recht einzelner Stadtratsmitglieder zu verlangen, dass 
Ton- und Bildaufnahmen während ihres Diskussionsbeitrages unterbrochen werden, 
bleibt unberührt. Der Sitzungsverlauf darf durch die Aufzeichnung nicht beeinträchtigt 
werden. Die Persönlichkeitsrechte der Anwesenden sind zu wahren. Die unautorisierte 
Ablichtung persönlicher Unterlagen in der Weise, dass diese lesbar sind, ist untersagt.“

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

- Entwurf Geschäftsordnung Stand 24.03.2021
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Tischvorlage  

zu TOP VO/2021/4132-10 - Änderung der Geschäftsordnung  

I. Sitzungsvortrag: 

a) Hybride Sitzungen 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat am 04.03.2021 eine Änderung der Bayerischen 

Gemeindeordnung beschlossen. Diese wurde am 16.03.2021 im Bayerischen Gesetz- und 

Verordnungsblatt veröffentlicht und ist am 17.03.2021 in Kraft getreten (siehe Anlage 1). 

Die Änderung der Gemeindeordnung ermöglicht es Gemeinden nunmehr, die 

Sitzungsteilnahme von Gemeinderatsmitgliedern durch Bild-Ton-Übertragungen in Form 

sogenannter hybrider Sitzungen zuzulassen. Die Ermächtigung zielt insofern nicht nur auf 

die Bewältigung der Corona-Pandemie, sondern soll generell mehr Handlungsspielräume 

verschaffen, z. B. um die Vereinbarkeit eines kommunalen Ehrenamtes mit Familie und Beruf 

zu verbessern.  

Voraussetzung für die Abhaltung hybrider Sitzungen ist ein entsprechender Beschluss des 

Gemeinderats bzw. eine entsprechende Anpassung der Geschäftsordnung. Für einen solchen 

Beschluss bedarf es dabei einer Zweidrittelmehrheit der Abstimmenden.  

Die Neuregelung der Gemeindeordnung gibt dabei Rahmenbedingungen für die Gestaltung 

hybrider Sitzungen vor. Dies sind insbesondere (s. auch Schreiben des Bayerischen 

Innenministeriums hierzu vom 16.03.2021 in Anlage 2): 

 Sitzungen sind mit Blick auf die erforderliche Saalöffentlichkeit weiterhin als 

Präsenzsitzungen vorzubereiten - unabhängig davon, ob und wie viele 

Gremienmitglieder sich audiovisuell zuschalten. Rein virtuelle Sitzungen sind damit 

weiterhin ausgeschlossen. 

 Zuschaltungen können nur in Form kombinierter Bild-Ton-Übertragungen zugelassen 

werden, um Diskussionen von „Angesicht zu Angesicht“ zu ermöglichen 

 Die gegenseitige Wahrnehmung von anwesenden und zugeschalteten Gremienmit-

gliedern sowie die Wahrnehmung der Zugeschalteten durch die Saalöffentlichkeit muss 

gewährleistet sein. 

 Zugeschaltete Mitglieder können nicht an geheimen Wahlen teilnehmen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung einen Vorschlag für eine Anpassung der 

Geschäftsordnung des Stadtrates erarbeiten, um zukünftig auch hybride Sitzungen zu 

ermöglichen. Hierzu liegt auch ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2021 

vor (siehe Anlage 3). Der Beschlussvorschlag wurde daher um eine neue Ziffer 3 erweitert. 



- 2 - 
 

Zu klären wäre allerdings neben den konkreten Rahmenbedingungen für hybride Sitzungen 

auch hier - wie schon beim Online-Streaming - die Frage der Kosten einer Bild-Ton-

Übertragung sowie der Finanzierung derselben. Im laufenden Haushalt sind hierfür aktuell 

keine Mittel vorgesehen.  

b) Online-Streaming 

Zur Frage, wie mit einer möglichen missbräuchlichen Verwendung von Bild- und 

Tonaufzeichnungen durch Dritte im Rahmen eines Online-Streamings von Stadtratssitzungen 

umgegangen werden kann, liegt ein Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2021 vor (siehe. 

Anlage 4).  

Grundsätzlich muss hierzu noch einmal darauf verwiesen werden, dass bei jeder Übertragung 

im Internet die entsprechende Bild- und Tonübertragung von einem unbegrenzten Kreis von 

Personen aufgerufen, aufgezeichnet, unter Umständen auch verändert und ausgewertet werden 

können und die weitere Art der Verwendung nicht abzusehen ist. Auch etwaig 

missbräuchliche Verwendungen der Bild- und Tonübertragungen im Internet durch Dritte 

lassen sich nicht ausschließen. Im Rahmen einer Einwilligungserklärung zum Online-

Streaming wird ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hingewiesen.  

Unabhängig von der Tatsache, dass im Rahmen des Online-Streamings im Vorfeld kein 

Einfluss auf die Verwendung von Bild- und Tonübertragungen im Internet durch Dritte 

genommen werden kann, wird die Verwaltung zeitnah prüfen, welche Unterstützungs-

möglichkeiten bei einer missbräuchlichen Verwendung von Bild- und Tonübertragungen im 

Internet durch Dritte seitens der Stadt Bamberg bestehen, z.B. in Form juristischen Beistands 

oder ähnlichem. Der Beschlussantrag wurde daher um eine neue Ziffer 4 erweitert. 

  

 

II. Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat nimmt den Sitzungsvortrag zur Kenntnis. 

2. Der Stadtrat beschließt nach Art. 45 der Gemeindeordnung folgende Änderung der 

Geschäftsordnung des Stadtrates Bamberg: 

§ 24 

Öffentliche Sitzungen 

(3)  Ton- und Bildaufzeichnungen vor Eröffnung der Sitzung sind nur der Presse in 

Ausübung ihres öffentlichen Auftrages gestattet. Ton- und Bildaufnahmen während 

der laufenden öffentlichen Sitzung dürfen nur durch die hierfür befugten Personen in 

Ausübung ihres öffentlichen Auftrages gefertigt werden. Dies gilt nicht, wenn das 

betroffene Stadtratsmitglied, städtische Bedienstete oder sonstige Teilnehmer/innen 

von Sitzungen einer Aufzeichnung widersprechen. Das Recht einzelner 

Stadtratsmitglieder zu verlangen, dass Ton- und Bildaufnahmen während ihres 

Diskussionsbeitrages unterbrochen werden, bleibt unberührt. Der Sitzungsverlauf 

darf durch die Aufzeichnung nicht beeinträchtigt werden. Die Persönlichkeitsrechte 
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der Anwesenden sind zu wahren. Die unautorisierte Ablichtung persönlicher 

Unterlagen in der Weise, dass diese lesbar sind, ist untersagt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorschlag für eine Änderung der Geschäfts-

ordnung des Stadtrates Bamberg zur Abhaltung hybrider Sitzungen zu erarbeiten und 

dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Im Rahmen der Erarbeitung 

des Vorschlages sind Vertreter der Fraktionen mit einzubinden. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, Unterstützungsmöglichkeiten für die Stadtratsmitglieder 

im Falle einer missbräuchlichen Verwendung von Bild- und Tonübertragungen durch 

Dritte im Rahmen des Online-Streamings seitens der Stadt Bamberg zu prüfen und dem 

Stadtrat hierzu erneut zu berichten. 

5. Die beiden Anträge der SPD-Fraktion vom 23.03.2021 sind geschäftsordnungsgemäß 

behandelt. 

 

Anlagen zur Tischvorlage: 

Anlage 1: Änderung der Bayerischen Gemeindeordnung zu hybriden Sitzungen 

Anlage 2: Schreiben des Bayerischen Innenministeriums zu den Rahmenbedingungen 

hybrider Sitzungen 

Anlage 3: Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2021 (hybride Sitzungen) 

Anlage 4: Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2021 (Unterstützungsmöglichkeiten) 
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